
Beitragsordnung der Basketball-Vereinigung Chemnitz 99 e.V. 
 
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder 
zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein. Sie ist Bestandteil des Auf-
nahmeantrages. 
 
Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühr und die Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. 
 
Die festgesetzten Beiträge treten zum 01. Juli eines jeden Jahres (Ge-
schäftsjahrbeginn) in Kraft. Die Mitgliederversammlung kann durch Be-
schluss einen anderen Termin festsetzen. 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährlich an folgenden Terminen entrichtet: 
 01.10. für das 1. Halbjahr eines Geschäftsjahres 
 01.03. für das 2. Halbjahr eines Geschäftsjahres 
 
Anträge auf Änderung der Beitragshöhe sind mit entsprechenden Nachwei-
sen dem Schatzmeister vorzulegen. Anschriftenwechsel sowie Änderung 
der Bankverbindung sind umgehend mitzuteilen. 
 
Im Mitgliedsbeitrag sind die allgemeine Sportunfall- und Sporthaftpflichtver-
sicherung sowie eine erweiterte Sporthaftpflichtversicherung aus dem Pkw-
Einsatz enthalten. 
 
Bei Vereinseintritt wird ab 1. des kommenden Monats der Beitrag erhoben 
und ist mit der darauf folgenden halbjährlichen Beitragszahlung zu entrich-
ten. 
Mitgliedern, die dem Verein keine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird 
für die halbjährliche Beitragszahlung eine Rechnung gestellt. Für die Rech-
nungslegung wird pro Halbjahr eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00 
Euro erhoben. 
 
Bei Vereinsaustritt ist in dem Halbjahr, in dem der Austritt erfolgt, der Mit-
gliedsbeitrag ungekürzt zu entrichten. 
 
Abteilungen können zur Deckung der Mehrausgaben auf Beschluss der 
Abteilungsversammlung Abteilungsbeiträge sowie Umlagen erheben. Sie 
sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. 
 
Für zusätzliche Sportangebote (Sportkurse, Rehabilitationsprogramme) 
werden gesonderte Gebühren erhoben. 
 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung. Die personenge-
schützten Daten der Mitglieder werden nach Bundesdatenschutzgesetz 
gespeichert. 
 
 
Halbjährliche Mitgliedsbeiträge an die BV TU Chemnitz 99 e.V.: 
 
   - Wettkampfsportler: 
        Erwachsene     65,00 Euro 
         Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  40,00 Euro 
         Ermäßigt      40,00 Euro 
 
   - Freizeitsportler: 
         Erwachsene     40,00 Euro 
         Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  20,00 Euro 
         Ermäßigt      20,00 Euro 
 
   - Übungsleiter/Trainer     24,00 Euro 
   - Cheerleader      24,00 Euro 
   - Fördernde Mitglieder    24,00 Euro 
 
   - Einmalige Aufnahmegebühr      5,00 Euro 
 
Stichtag für die jeweilige Einstufung in die jeweilige Altersklasse ist der 
30.06. eines jeden Jahres. 
 
. 
Ermäßigung erhalten gegen Vorlage entsprechender Nachweise: 
   - Studenten 
   - Auszubildende 
   - Schüler über 18 Jahre 
   - Wehrpflichtige 
   - Zivildienstleistende über 18 Jahre 
   - Arbeitslose    
    
   In Härtefällen entscheidet auf Antrag das Präsidium. 
 
 
Erläuterungen: 
- Freizeitsportler: Mitglied bestreitet keinen offiziellen Wettkampf 
- Wettkampfsportler: Mitglied nimmt an offiziellen Wettkämpfen teil 


